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Erster Teil: 
Vorschriften über die Hilfeleistung in Steuersachen 
Erster Abschnitt: Ausübung der Hilfe in Steuersachen 
Erster Unterabschnitt: Anwendungsbereich 
 
§ 1 – Anwendungsbereich 
(1) Dieses Gesetz ist anzuwenden auf die Hilfeleistung 
1. in Angelegenheiten, die durch Bundesrecht, Recht der Europä- 
ischen Gemeinschaften oder der Vertragsstaaten des Abkom- 
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum geregelte 
Steuern und Vergütungen betreffen, soweit diese durch 
Bundesfinanzbehörden oder durch Landesfinanzbehörden 
verwaltet werden, 
2. in Angelegenheiten, die die Realsteuern oder die Grund- 
erwerbsteuer betreffen, 
3. in Angelegenheiten, die durch Landesrecht oder aufgrund ei- 
ner landesrechtlichen Ermächtigung geregelte Steuern betref- 
fen, 
4. in Monopolsachen, 
5. in sonstigen von Bundesfinanzbehörden oder Landesfinanz- 
behörden verwalteten Angelegenheiten, soweit für diese durch 
Bundesgesetz oder Landesgesetz der Finanzrechtsweg eröffnet 
ist. 
(2) Die Hilfeleistung in Steuersachen umfasst auch 
1. die Hilfeleistung in Steuerstrafsachen und in Bußgeldsachen 
wegen einer Steuerordnungswidrigkeit, 
2. die Hilfeleistung bei der Führung von Büchern und Aufzeich- 
nungen sowie bei der Aufstellung von Abschlüssen, die für die 
Besteuerung von Bedeutung sind, 
3. die Hilfeleistung bei der Einziehung von Steuererstattungs- 
oder Vergütungsansprüchen. 
(3) Die Vorschriften der einzelnen Verfahrensordnungen über die 
Zulassung von Bevollmächtigten und Beiständen bleiben un- 
berührt. 
 
Zweiter Unterabschnitt: Befugnis 
 
§ 2 – Geschäftsmäßige Hilfeleistung 
Die Hilfeleistung in Steuersachen darf geschäftsmäßig nur von 
Personen und Vereinigungen ausgeübt werden, die hierzu befugt 
sind. Dies gilt ohne Unterschied für hauptberufliche, neben- 
berufliche, entgeltliche oder unentgeltliche Tätigkeit. 
 
§ 3 – Befugnis zu unbeschränkter Hilfeleistung in Steuersachen 
Zur geschäftsmäßigen Hilfeleistung in Steuersachen sind befugt: 
1. Steuerberater, Steuerbevollmächtigte, Rechtsanwälte, nieder- 
gelassene europäische Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und 



vereidigte Buchprüfer, 
2. Partnerschaftsgesellschaften, deren Partner ausschließlich die 
in Nummer 1 und 4 genannten Personen sind, 
3. Steuerberatungsgesellschaften, Rechtsanwaltsgesellschaften, 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Buchprüfungsgesell- 
schaften, 
4. Personen oder Vereinigungen, die in einem anderen Mitglied- 
staat der Europäischen Union als Deutschland beruflich 
niedergelassen sind und dort befugt geschäftsmäßig Hilfe in 
Steuersachen nach dem Recht des Niederlassungsstaates leis- 
ten, soweit sie mit der Hilfeleistung in Steuersachen eine 
Dienstleistung nach Artikel 50 EG-Vertrag erbringen. Sie dür- 
fen dabei nur unter der Berufsbezeichnung in den Amtssprachen 
des Niederlassungsstaates tätig werden, unter der sie ihre Dienste 
im Niederlassungsstaat anbieten. Wer danach berechtigt ist, die 
Berufsbezeichnung „Steuerberater“, „Steuerbevollmächtigter“ 
oder „Steuerberatungsgesellschaft“ zu führen, hat zusätzlich die 
Berufsorganisation, der er im Niederlassungsstaat angehört, so- 
wie den Niederlassungsstaat anzugeben. Der Umfang der Be- 
fugnis zur Hilfeleistung in Steuersachen im Inland richtet sich 
nach dem Umfang dieser Befugnis im Niederlassungsstaat. 
 
§ 4 – Befugnis zu beschränkter Hilfeleistung in Steuersachen 
Zur geschäftsmäßigen Hilfeleistung in Steuersachen sind ferner 
befugt: 
1. Notare im Rahmen ihrer Befugnisse nach der Bundes- 
notarordnung, 
2. Patentanwälte und Patentanwaltsgesellschaften im Rahmen 
ihrer Befugnisse nach der Patentanwaltsordnung, 
 
3. Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts sowie 
die überörtlichen Prüfungseinrichtungen für Körperschaften 
und Anstalten des öffentlichen Rechts im Rahmen ihrer Zu- 
ständigkeit, 
4. Verwahrer und Verwalter fremden oder zu treuen Händen oder 
zu Sicherungszwecken übereigneten Vermögens, soweit sie 
hinsichtlich dieses Vermögens Hilfe in Steuersachen leisten, 
5. Unternehmer, die ein Handelsgewerbe betreiben, soweit sie in 
unmittelbarem Zusammenhang mit einem Geschäft, das zu ih- 
rem Handelsgewerbe gehört, ihren Kunden Hilfe in Steuersa- 
chen leisten, 
6. genossenschaftliche Prüfungs- und Spitzenverbände und ge- 
nossenschaftliche Treuhandstellen, soweit sie im Rahmen ihres 
Aufgabenbereichs den Mitgliedern der Prüfungs- und Spit- 
zenverbände Hilfe in Steuersachen leisten, 
7. als Berufsvertretung oder auf ähnlicher Grundlage gebildete 
Vereinigungen, soweit sie im Rahmen ihres Aufgabenbereichs 
ihren Mitgliedern Hilfe in Steuersachen leisten; § 95 des 
Bundesvertriebenengesetzes bleibt unberührt, 
8. als Berufsvertretung oder auf ähnlicher Grundlage gebildete 
Vereine von Land- und Forstwirten, zu deren satzungsmäßiger 



Aufgabe die Hilfeleistung für land- und forstwirtschaftliche 
Betriebe im Sinne des Bewertungsgesetzes gehört, soweit sie 
diese Hilfe durch Personen leisten, die berechtigt sind, die Be- 
zeichnung „Landwirtschaftliche Buchstelle“ zu führen, und 
die Hilfe nicht die Ermittlung der Einkünfte aus selbständiger 
Arbeit oder aus Gewerbebetrieb betrifft, es sei denn, daß es 
sich hierbei um Nebeneinkünfte handelt, die üblicherweise bei 
Landwirten vorkommen, 
9. a) Speditionsunternehmen, soweit sie Hilfe in Eingangsabga- 
bensachen oder bei der verbrauchsteuerlichen Behandlung 
von Waren im Warenverkehr mit anderen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union leisten, 
b) sonstige gewerbliche Unternehmen, soweit sie im Zusam- 
menhang mit der Zollbehandlung Hilfe in Eingangsabgaben- 
sachen leisten, 
c) die in den Buchstaben a und b genannten Unternehmen, so- 
weit sie für Unternehmer im Sinne des § 22a des Umsatz- 
steuergesetzes Hilfe in Steuersachen nach § 22b des Umsatz- 
steuergesetzes leisten und im Geltungsbereich dieses Geset- 
zes ansässig sind, nicht Kleinunternehmer im Sinne des § 19 
des Umsatzsteuergesetzes und nicht von der Fiskalvertretung 
nach § 22e des Umsatzsteuergesetzes ausgeschlossen sind, 
10. Arbeitgeber, soweit sie für ihre Arbeitnehmer Hilfe bei lohnsteu- 
erlichen Sachverhalten oder bei Sachverhalten des Familien- 
leistungsausgleichs im Sinne des Einkommensteuergesetzes 
leisten, 
11. Lohnsteuerhilfevereine, soweit sie für ihre Mitglieder Hilfe in 
Steuersachen leisten, wenn diese 
a) Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit, sonstige Ein- 
künfte aus wiederkehrenden Bezügen (§ 22 Nr. 1 des Ein- 
kommensteuergesetzes) oder Einkünfte aus Unterhaltsleis- 
tungen (§ 22 Nr. 1a des Einkommensteuergesetzes) erzielen, 
b) keine Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, aus Ge- 
werbebetrieb oder aus selbstständiger Arbeit erzielen oder 
umsatzsteuerpflichtige Umsätze ausführen und 
c) Einnahmen aus anderen Einkunftsarten haben, die ins- 
gesamt die Höhe von neuntausend Euro, im Falle der Zu- 
sammenveranlagung von achtzehntausend Euro, nicht 
übersteigen. 
Die Befugnis erstreckt sich nur auf die Hilfeleistung bei der 
Einkommensteuer und ihren Zuschlagsteuern. Soweit zuläs- 
sig, berechtigt sie auch zur Hilfeleistung bei der Eigenheimzu- 
lage und der Investitionszulage nach den §§ 3 bis 4 des Inves- 
titionszulagengesetzes 1999 sowie zur Hilfe bei Sachverhalten 
des Familienleistungsausgleichs im Sinne des Einkommen- 
steuergesetzes und der sonstigen Zulagen und Prämien, auf 
die die Vorschriften der Abgabenordnung anzuwenden sind. 
Mitglieder, die arbeitslos geworden sind, dürfen weiterhin be- 
raten werden. 
12.Inländische Kreditinstitute, Kapitalgesellschaften, von Kapi- 
talgesellschaften bestellte Treuhänder oder Erwerbs- und Wirt- 



schaftsgenossenschaften, soweit sie in Vertretung der Gläubiger 
von Kapitalerträgen Sammelanträge auf Vergütung von Kör- 
perschaftsteuer oder auf Erstattung von Kapitalertragsteuer 
nach den Vorschriften des Einkommensteuergesetzes stellen, 
13.öffentlich bestellte versicherungsmathematische Sachverstän- 
dige, soweit sie in unmittelbarem Zusammenhang mit der Be- 
rechnung von Pensionsrückstellungen, versicherungstechni- 
schen Rückstellungen und Zuführungen zu Pensions- und 
Unterstützungskassen ihren Auftraggebern Hilfe in Steuer- 
sachen leisten, 
14.diejenigen, die Verträge im Sinne des § 2 Abs. 1 Wohnungsbau- 
Prämiengesetz schließen oder vermitteln, soweit sie bei der Aus- 
füllung von Anträgen auf Wohnungsbauprämie Hilfe leisten. 
15.Stellen, die durch Landesrecht als geeignet im Sinne des § 305 
Abs. 1 Nr. 1 der Insolvenzordnung anerkannt sind, im Rahmen 
ihres Aufgabenbereichs, 
16.diejenigen, die Verträge im Sinne des § 1 Abs. 1 des Altersvor- 
sorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes schließen oder vermit- 
teln, soweit sie im Rahmen des Vertragsabschlusses, der 
Durchführung des Vertrages oder der Antragstellung nach § 89 
des Einkommensteuergesetzes Hilfe leisten. 
 
Dritter Unterabschnitt: Verbot und Untersagung 
 
§ 5 – Verbot der unbefugten Hilfeleistung in Steuersachen 
(1) Andere als die in den §§ 3 und 4 bezeichneten Personen und 
Vereinigungen dürfen nicht geschäftsmäßig Hilfe in Steuersachen 
leisten, insbesondere nicht geschäftsmäßig Rat in Steuersachen 
erteilen. Die in § 4 bezeichneten Personen und Vereinigungen dür- 
fen nur im Rahmen ihrer Befugnis geschäftsmäßig Hilfe in Steu- 
ersachen leisten. 
(2) Werden den Finanzbehörden oder den Steuerberaterkammern 
Tatsachen bekannt, die den Verdacht begründen, dass eine Person 
oder Vereinigung entgegen Absatz 1 geschäftsmäßig Hilfe in Steu- 
ersachen leistet, so haben sie diese Tatsachen der für das Bußgeld- 
verfahren zuständigen Stelle mitzuteilen. 



 
§ 6 – Ausnahmen vom Verbot der unbefugten Hilfeleistung in 
Steuersachen 
Das Verbot des § 5 gilt nicht für 
1. die Erstattung wissenschaftlich begründeter Gutachten, 
2. die unentgeltliche Hilfeleistung in Steuersachen für Angehöri- 
ge im Sinne des § 15 der Abgabenordnung, 
3. die Durchführung mechanischer Arbeitsgänge bei der Füh- 
rung von Büchern und Aufzeichnungen, die für die Besteue- 
rung von Bedeutung sind; hierzu gehören nicht das Kontieren 
von Belegen und das Erteilen von Buchungsanweisungen, 
4. das Buchen laufender Geschäftsvorfälle, die laufende Lohn- 
abrechnung und das Fertigen der Lohnsteuer-Anmeldungen, 
soweit diese Tätigkeiten verantwortlich durch Personen er- 
bracht werden, die nach Bestehen der Abschlussprüfung in ei- 
nem kaufmännischen Ausbildungsberuf oder nach Erwerb ei- 
ner gleichwertigen Vorbildung mindestens drei Jahre auf dem 
Gebiet des Buchhaltungswesens in einem Umfang von mindes- 
tens 16 Wochenstunden praktisch tätig gewesen sind. 
 
§ 7 – Untersagung der Hilfeleistung in Steuersachen 
(1) Das Finanzamt kann die Hilfeleistung in Steuersachen unter- 
sagen, 
1. wenn die Tätigkeit durch eine Person oder Vereinigung ausge- 
übt wird, die nicht unter § 3 oder § 4 fällt, 
2. wenn eine Tätigkeit nach den §§ 4 und 6 oder eine Tätigkeit als 
Arbeitnehmer zur Umgehung des Verbots nach § 5 missbraucht 
wird, 
3. wenn die Tätigkeit durch eine Person oder Vereinigung nach 
§ 3 Nr. 4 ausgeübt wird, die gemäß § 80 der Abgabenordnung 
von einer Finanzbehörde zurückgewiesen worden ist. 
(2) Die für die Finanzverwaltung zuständige oberste Landesbe- 
hörde kann den in § 4 Nr. 7 bezeichneten Vereinigungen im Ein- 
vernehmen mit den fachlich beteiligten obersten Landesbehörden 
die Hilfeleistung in Steuersachen ganz oder teilweise untersagen, 
wenn eine sachgemäße Tätigkeit nicht gewährleistet ist. Dies gilt 
nicht, wenn eine der in § 3 Nr. 1 aufgeführten Personen die Hilfe- 
leistung in Steuersachen leitet. 
(3) Örtlich zuständig ist die Finanzbehörde, in deren Bezirk die 
Person oder Vereinigung, deren Tätigkeit untersagt werden soll, 
ihre Geschäftsleitung hat, hilfsweise in deren Bezirk die Tätigkeit 
vorwiegend ausgeübt wird. 



 
Vierter Unterabschnitt: Sonstige Vorschriften 
 
§ 8 – Werbung 
(1) Auf eigene Dienste oder Dienste Dritter zur geschäftsmäßigen 
Hilfeleistung in Steuersachen darf hingewiesen werden, soweit 
über die Tätigkeit in Form und Inhalt sachlich unterrichtet wird. 
(2) Werbung, die auf die Erteilung eines Auftrags zur geschäfts- 
mäßigen Hilfeleistung in Steuersachen im Einzelfall gerichtet ist, 
ist verboten. Dies gilt nicht für die Durchführung der Tätigkeiten 
nach § 6 Nr. 3 und 4. 
(3) Die in § 3 Nr. 1 bis 3 bezeichneten Personen und Gesellschaften 
dürfen auf ihre Befugnis zur Hilfeleistung in Steuersachen nach 
den für sie geltenden berufsrechtlichen Vorschriften hinweisen. 
(4) Die in § 6 Nr. 4 bezeichneten Personen dürfen auf ihre Befug- 
nis zur Hilfeleistung in Steuersachen hinweisen und sich als 
Buchhalter bezeichnen. Personen, die den anerkannten Abschluss 
„Geprüfter Bilanzbuchhalter/Geprüfte Bilanzbuchhalterin“ oder 
„Steuerfachwirt/Steuerfachwirtin“ erworben haben, dürfen un- 
ter dieser Bezeichnung werben. Die genannten Personen haben 
dabei die von ihnen angebotenen Tätigkeiten nach § 6 Nr. 3 und 4 
im Einzelnen aufzuführen. 


